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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wenn Sie eine Immobilie besitzen, bei der Sie teils

umsatzsteuerpflichtig und teils umsatzsteuerfrei vermieteten, wissen

Sie, dass Sie nur hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Vermietung

auch die Vorsteuer aus Ihren Eingangsrechnungen ziehen dürfen.

Das praktische Problem dabei: Wie wird die abziehbare Vorsteuer

ermittelt? Vollkommen unstrittig ist, dass direkt zuzuordnende

Aufwendungen auch entsprechend ihrer Verwendung

umsatzsteuerlich berücksichtigt werden. Sofern daher

Aufwendungen für den umsatzsteuerpflichtig vermieteten Teil

getätigt werden, kann die Vorsteuer zu 100 % abgezogen werden.

Bei der übrigen Vorsteuer muss ein Abzugsverhältnis gebildet

werden. Dabei darf ausweislich des Umsatzsteuergesetzes ein

Umsatzsteuerschlüssel nur herangezogen werden, wenn keine

andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Gerade bei

Immobilien ist jedoch immer auch eine Flächenaufteilung möglich.

Dabei hat sich der Fiskus natürlich etwas gedacht... Immerhin haben

umsatzsteuerpflichtige Gewerberaumvermietungen regelmäßig

einen höheren Quadratmeterpreis als Wohnraumvermietung.

Umso erfreulicher, dass der BFH mit Urteil vom 11.11.2020 (Rz: XI R

7/20) wiederholt klargestellt hat, dass bei gemischt genutzten

Gebäuden erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der Räume

bestehen und die Vorsteuer auch nach dem objektbezogen

Umsatzsteuerschlüssel aufzuteilen ist.

Für die Praxis gilt es daher, dem Finanzamt die unterschiedliche

Ausstattung darzulegen, damit man über den höheren

Quadratmeterpreis für die Gewerberaumvermietung auch zu einem

höheren Vorsteuerabzug kommt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.10.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2021

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.10.2021.

Sechs-Prozent-Verzinsung: Vorläufige Umsetzung

Die Steuerverwaltung sorgt dafür, dass die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Sechs-Prozent-Verzinsung

vorläufig umgesetzt wird, bis der Gesetzgeber die notwendige

Neuregelung trifft. Dies teilt das niedersächsische Landesamt für

Steuern (LfSt) mit.

Mit seinem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR

2422/17) hat das BVerfG die gesetzlich geregelte

Sechs-Prozent-Verzinsung von Steuerforderungen und

Steuererstattungen für verfassungswidrig erklärt. Die Finanzämter

dürfen das Gesetz nur noch für Verzinsungszeiträume bis

einschließlich 31.12.2018 weiter anwenden. Für Verzinsungszeiträume

ab 01.01.2019 hat das BVerfG den Gesetzgeber verpflichtet, eine

verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Der Gesetzgeber hat

dafür Zeit bis zum 31.07.2022.

Die Entscheidung des BVerfG hat laut LfSt Niedersachsen

insbesondere folgende Auswirkungen:

Es gehe erstens ausdrücklich nur um Nachzahlungs- und

Erstattungszinsen, nicht um Stundungs-, Hinterziehungs- und

Aussetzungszinsen. Anträge wegen angeblicher

Verfassungswidrigkeit solcher anderer Zinsen würden die

Finanzämter – entsprechend dem weiter geltenden Gesetz – ab

sofort wieder ablehnen. Im Ergebnis müssten diese anderen Zinsen

jetzt gezahlt werden.

Es gehe zweitens nur um die gesetzliche Sechs-Prozent-Regelung zur

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für

die Zeit ab 2019. Für die Zeit bis dahin habe das BVerfG das Gesetz

ausdrücklich für weiter anwendbar erklärt. Zinsfestsetzungen für die

Zeit bis 31.12.2018, die bislang wegen der ausstehenden

Entscheidung des BVerfG noch vorläufig oder in ihrer Wirkung

ausgesetzt waren, seien also nun als endgültig anzusehen. Wenn die

Finanzämter bislang für die Zeit bis 31.12.2018 auf die Zahlung von

Nachzahlungszinsen im Wege der Aussetzung der Vollziehung

vorläufig verzichtet haben, sei damit jetzt Schluss: Die

Steuerpflichtigen müssten auch diese Beträge nachentrichten.

Dagegen habe das BVerfG den Finanzämtern jegliche Festsetzung

von Zinsen auf Steuerforderungen und -erstattungen für die Zeit ab

2019 untersagt. Sie dürften ab sofort für die Zeit ab 2019 "neue"

Zinsen gar nicht mehr verlangen, sondern müssten hierfür abwarten,

wie der Gesetzgeber die Dinge neu regeln wird. Aktuell ist laut LfSt

Niedersachsen somit offen, wie für die Zeit ab 2019 zu verfahren

sein wird. Denn nach der Entscheidung des BVerfG sei es nun Sache

des Gesetzgebers, für die Zeit ab 01.01.2019 eine Ersatzregelung zur

Verzinsung von Nachzahlungen und Erstattungen zu treffen.

Bundestag und Bundesrat hätten hierfür Zeit bis zum 31.07.2022,

und sie könnten die Regelung auch rückwirkend ab 2019 in Kraft

setzen.

Endgültige, nicht mehr änderbare Zinsfestsetzungen für Zeiten ab

01.01.2019 seien (wegen der Bestandskraft solcher Bescheide)

hiervon grundsätzlich nicht betroffen. Bis zur Neuregelung durch den

Gesetzgeber würden die Finanzämter bei Zinsfestsetzungen für die

Zeit ab 01.01.2019 mit vorläufiger Wirkung wie folgt verfahren:

Neu zu erlassende Bescheide, mit denen eine erstmalige Festsetzung

von Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen einhergehen würde,

würden von vornherein in Bezug auf diese Zinsen vorläufig "auf null"

gesetzt, bis der Gesetzgeber die Ersatzregelung geschaffen hat und

das Finanzamt diese sodann auf die Fälle – gegebenenfalls

rückwirkend – anwenden kann.
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Bescheide, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen waren und

die noch nicht endgültig sind, blieben grundsätzlich weiterhin nicht

endgültig, solange sie von keinem der Beteiligten "angefasst" werden.

Die in den Bescheiden enthaltenen Zinsfestsetzungen seien also

weiterhin "in der Welt", aber mit dem Status "vorläufig" (= bis zur

Neuregelung des Gesetzgebers), und dies auch unabhängig davon, ob

die betreffenden Zinszahlungen geleistet, gestundet oder in anderer

Weise ausgesetzt worden sind. Sobald der Gesetzgeber spätestens bis

31.07.2022 die Ersatzregelung getroffen haben und damit für alle

Beteiligten klar sein wird, welche Änderungen sich konkret ergeben,

würden die Finanzämter diese Änderungen eigenständig und

grundsätzlich ohne weiteren "Anstoß" der Steuerpflichtigen in jedem

einzelnen Fall von sich aus vornehmen. Das werde dann auch

maschinell möglich sein.

Bei Bescheiden, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen sind

und die jetzt – warum auch immer – geändert werden (müssen),

kommt es laut LfSt darauf an, ob sich durch die Änderung für den

Steuerpflichtigen eine (weitere) Nachzahlung ergibt oder ob ihm

etwas zu erstatten ist: Bei einer (weiteren) Nachzahlung werde das

Finanzamt die diesbezüglichen (weiteren) Zinsen – wie bei den

Neufestsetzungen (siehe oben) – vorläufig "auf null" setzen. Bei einer

Erstattung (wegen nachträglich verminderter Nachzahlungshöhe)

werde das Finanzamt die insoweit zu viel gezahlten Zinsen mit

erstatten. Maßgeblich sei also der Änderungsbetrag (nach oben

beziehungsweise nach unten) – oder umgekehrt ausgedrückt: Die

Zinsen in Bezug auf den gegenüber der bisherigen Festsetzung

unveränderten Teil blieben vorläufig unangetastet – mit der Betonung

auf "vorläufig". Denn all dies gelte nur bis zur Ersatzregelung durch

den Gesetzgeber.

Je nachdem, wie der Gesetzgeber sodann die Ersatzregelung

ausgestaltet, würden die Finanzämter die Nachzahlungs- und

Erstattungszinsen zu gegebener Zeit entsprechend neu festsetzen.

Mit diesem Vorgehen beachteten die Steuerverwaltungen von Bund

und Ländern sowohl die Entscheidung des BVerfG als auch die Hoheit

und Kompetenz des Gesetzgebers für die zu treffende

Ersatz-/Neuregelung. Kein Bürger und kein Unternehmen müsse

befürchten, hierdurch Nachteile zu haben, betont das LfSt. Das

berechtigte Anliegen aller Steuerpflichtigen, bei der Verzinsung von

Steuernachforderungen und -erstattungen gesetzes- und

verfassungsgerecht behandelt zu werden, würden die Finanzämter

umfassend beachten: Sie würden in der Regel ohne weiteres Zutun

der Steuerpflichtigen nach Maßgabe der bis 31.07.2022 vom

Gesetzgeber zu erlassenden Neuregelung die Verzinsung für die

Zeiten ab 01.01.2019 "glattziehen".

Landesamt für Steuern Niedersachsen, PM vom 17.09.2021

Rentenbesteuerung: Steuerbescheide jetzt vorläufig

Bund und Länder haben eine vorläufige Steuerfestsetzung wegen der

Frage der Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Renten

beschlossen.

Durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) -Schreiben vom

30. August 2021 werden die Finanzbehörden angewiesen, den

Vorläufigkeitsvermerk ab sofort im Rahmen der

verfahrensrechtlichen Möglichkeiten allen Steuerbescheiden ab

2005 beizufügen, in denen eine Leibrente oder eine andere Leistung

aus der Basisversorgung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa Einkommensteuergesetz (EStG) erfasst wird.

Bundesfinanzministerium vom 30.08.2021

Großverdiener können sich nicht vom Bischof von

der Kirchensteuer befreien lassen

Hat ein katholisches Ehepaar neben seinen Einkünften in Höhe von

rund 370.000 Euro zusätzlich ein Kapitalvermögen von knapp

250.000 Euro, so können die Eheleute keine Begrenzung bei der

Kirchensteuer durchsetzen.

Die beiden verlangten eine Kappung der Kirchensteuer auf vier

Prozent des zu versteuernden Einkommens und verwiesen auf eine

„Bischöfliche Anordnung“. Das Finanzamt lehnte das ab, weil die mit

der Progression der Einkommensteuer verbundene Höhe der

Kirchensteuer alle Steuerpflichtigen ab einer gewissen

Einkommenshöhe gleichermaßen treffe – und vom Gesetzgeber so

gewollt ist.

Es könne offenbleiben, ob die angeführte Bischöfliche Anordnung

überhaupt eine ausreichende gesetzliche Grundlage darstelle, einen

solchen Erlass zu begründen.

FG Münster, Urteil vom 15.06.2021, Az. 4 K 1768/20 Ki
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Unternehmer

Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG führte bis

2016 zu gewerbesteuerlicher Kürzung

Der Gewerbeertrag ist um den Hinzurechnungsbetrag nach § 10

Absatz 1 Satz 1 Außensteuergesetz (AStG) gemäß § 9 Nr. 3

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der bis 2016 gültigen Fassung zu

kürzen, auch wenn der Gewerbetreibende unmittelbar über keine

eigene Betriebsstätte im Ausland verfügt. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, eine GmbH, war im Streitjahr 2011 über eine im Ausland

ansässige AG an mehreren anderen ausländischen AGs beteiligt. Die

ausländischen Gesellschaften erzielten Einkünfte aus passivem

Erwerb, was zu einem Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Absatz 1 Satz

1 AStG führte. Für diesen Betrag begehrte die Klägerin die

gewerbesteuerliche Kürzung für ausländische Betriebsstätten nach § 9

Nr. 3 GewStG alter Fassung (a.F.). Dem folgte das Finanzamt nicht,

weil die Kürzung eine eigene Betriebsstätte des Gewerbetreibenden

voraussetze. Die nunmehr erfolgte Erweiterung des Gesetzes um

diese Voraussetzung habe lediglich klarstellende Funktion.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Der Gewerbeertrag sei nach

§ 9 Nr. 3 GewStG a.F. um den Hinzurechnungsbetrag zu kürzen, so

das FG. Denn dieser entfalle auf eine nicht im Inland belegene

Betriebsstätte der Klägerin. Die ausländischen Betriebsstätten seien

zwar nicht unmittelbar der Klägerin, sondern ihrer Tochter-AG als

Zwischengesellschaft zuzurechnen. Das Gesetz habe aber im

Streitjahr 2011 – anders als nach der Gesetzesänderung – noch keine

"eigene" Betriebsstätte verlangt. Eine Rückwirkung dieser Änderung

sei nicht ausdrücklich gesetzlich angeordnet worden.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.11.2020, 13 K 401/17 G

Verwendung einer Excel-Tabelle führt nicht zwingend

zu Mangel der Kassenführung

Die Erfassung von Bareinnahmen in einer Excel-Tabelle bei

Verwendung einer elektronischen Registrierkasse stellt keinen

Kassenführungsmangel dar, wenn ansonsten alle Belege in geordneter

Form vorliegen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin betrieb in den Streitjahren 2011 bis 2013 einen Irish Pub

mit Getränke- und Speisenangebot. Sie ermittelte ihren Gewinn

durch Bilanzierung und verwendete für die Erfassung der

Bareinnahmen im Pub eine elektronische Registrierkasse. Die in den

vollständig vorliegenden Z-Bons ausgewiesenen Einnahmen übertrug

die Klägerin unter Ergänzung von Ausgaben und Bankeinzahlungen in

eine Excel-Tabelle, mit der sie täglich den Soll- mit dem Ist-Bestand

der Kasse abglich. Darüber hinaus gehende Kassenberichte erstellte

die Klägerin nicht.

Außerhalb des regulären Betriebs nahm die Klägerin auch an

Sonderveranstaltungen teil, bei denen sie Erlöse aus dem Verkauf

über Außentheken erzielte. Hierfür nutzte sie teilweise geliehene

elektronische Registrierkassen, deren Einnahmen sie in der gleichen

Form erfasste wie die Erlöse im Haus. Teilweise erfasste sie

Bareinnahmen aber auch in offenen Ladenkassen, für die sie keine

Kassenberichte führte. Die Einnahmen der Sonderveranstaltungen

trug sie ebenfalls in die Excel-Tabelle ein.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung beanstandete das Finanzamt –

neben kleineren Mängeln, zum Beispiel in Bezug auf die Verbuchung

von Gutscheinen – insbesondere die Verwendung der Excel-Tabelle

im Rahmen der Kassenführung. Wegen der jederzeitigen

Änderbarkeit erfülle die Verwendung eines solchen

Computerprogramms nicht die Anforderungen an eine

ordnungsgemäße Buchführung. Auf Grundlage einer überschlägigen

Getränkekalkulation nahm es zu den erklärten Umsätzen von jährlich

gut 300.000 Euro Sicherheitszuschläge zum Umsatz und Gewinn

zwischen 15.000 Euro und 29.000 Euro pro Jahr vor. Hiergegen

wandte die Klägerin ein, dass ihre Buchführung ordnungsgemäß sei,

da die Ursprungsaufzeichnungen (Z-Bons, Belege über

EC-Kartenzahlungen und Ausgaben) unabänderlich seien.
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Das FG Münster hat der Klage überwiegend stattgegeben. Die

Buchführung der Klägerin sei nur insoweit formell ordnungswidrig, als

sie im Rahmen der Sonderveranstaltungen offene Ladenkassen ohne

Führung täglicher Kassenberichte eingesetzt und die Gutscheine nicht

ordnungsgemäß verbucht habe. Ein täglicher Kassenbericht, der auf

der Grundlage eines Auszählens der Bareinnahmen erstellt wird, sei

nur im Rahmen einer offenen Ladenkasse erforderlich. Soweit die

Klägerin ihre Bareinnahmen in einer elektronischen Registrierkasse

erfasst habe, seien die Kassenaufzeichnungen dagegen

ordnungsgemäß. Hierfür genüge eine geordnete Ablage der Belege.

Der tägliche Abgleich von Soll- und Ist-Bestand durch Nutzung einer

Excel-Tabelle sei unschädlich, da ein derartiger Kassensturz nach den

gesetzlichen Vorgaben nicht erforderlich sei. Da die einzelnen Mängel

für jede verwendete Kasse gesondert zu beurteilen seien, wirke sich

die mangelhafte Führung der offenen Ladenkasse nicht auf die

Verwendung der elektronischen Registrierkassen aus.

Angesichts der nicht ordnungsgemäßen Kassenführung hinsichtlich

der offenen Ladenkassen bei den Sonderveranstaltungen und der

Gutscheine hat das FG einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 2.000

Euro pro Streitjahr als plausibel und wirtschaftlich realistisch erachtet.

Die überschlägige Getränkekalkulation des Finanzamts könne nicht

herangezogen werden, da es wegen der fehlenden Trennung der

Getränkeeinkäufe andererseits nicht möglich sei, die

Sonderveranstaltungen isoliert zu kalkulieren.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 29.04.2021, 1 K 2214/17 E,G,U,F

Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers

nach "GDPdU" zur Betriebsprüfung ist rechtswidrig

Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen,

der seinen Gewinn im Wege der Einnahmen-Überschussrechnung

ermittelt, zu Beginn einer Außenprüfung einen Datenträger "nach

GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler

Unterlagen) zur Verfügung zu stellen, ist als unbegrenzter Zugriff auf

alle elektronisch gespeicherten Unterlagen unabhängig von den

gemäß § 147 Abs. 1 AO bestehenden Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen und

damit rechtswidrig. Das hat der BFH in einem aktuell veröffentlichten

Urteil entschieden.

Der BFH hält die Aufforderung zudem für unverhältnismäßig, wenn

bei einem Berufsgeheimnisträger nicht sichergestellt ist, dass der

Datenzugriff und die Auswertung der Daten nur in den

Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen

der Finanzverwaltung stattfindet.

BFH, Urteil vom 07.06.2021, VIII R 24/18

Forschungs- und Innovationsförderung für den

Mittelstand wird verlängert

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) teilt mit, dass es "die

wichtige und erfolgreiche Forschungs- und Innovationsförderung für

den Mittelstand" verlängert. Konkret werden die Richtlinien der

beiden erfolgreichen Förderprogramme "Industrielle

Gemeinschaftsforschung (IGF)" und "FuE-Förderung gemeinnütziger

externer Industrieforschungseinrichtungen - Innovationskompetenz

(INNO-KOM)" um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert.

Beide Förderprogramme, so das BMWi, laufen seit Jahren erfolgreich

und tragen zur Sicherung des deutschen Forschungs- und

Innovationsstandorts Deutschland bei. In der IGF werden jährlich

rund 560 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von

rund 364.000 Euro neu bewilligt. Mit INNO-KOM werden jährlich

rund 240 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von

rund 320.000 Euro/Projekt bewilligt.

2021 stehen für die IGF rund 200 Mio. Euro und für INNO-KOM

rund 103 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Verlängerung der genannten Förderrichtlinien bis Ende 2022

sorge für Kontinuität und Planungssicherheit. Unternehmerinnen

und Unternehmer könnten sich auch in Zukunft darauf einstellen, an

Forschungsideen und -vorhaben gezielt mitzuwirken und die

vielfältigen Forschungsergebnisse für die unternehmerische Praxis zu

nutzen.

Bundeswirtschaftsministerium, Mitteilung vom 17.9.2021
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Kapital-

anleger

Ansprüche aus widerrufenem Darlehensvertrag

führen nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen

Ansprüche aus einem widerrufenen Darlehensvertrag führen nicht zu

Einkünften aus Kapitalvermögen. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Baden-Württemberg entschieden.

Der nichtselbstständig tätige Kläger schloss 2010 einen

Darlehensvertrag mit einer Bank zur Finanzierung einer

selbstgenutzten Immobilie mit einem jährlichen Zinssatz von 2,9

Prozent. Der Kläger widerrief im Streitjahr 2016 seine auf den

Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung unter

Verweis auf eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung. Eine

Rückabwicklung folgte. Danach ergab sich noch ein Zahlungsanspruch

der Bank in Höhe von 108.441,21 Euro. In der Darlehensabrechnung

wurde zugunsten des Klägers eine "Verzinsung" in Höhe von

18.979,54 Euro auf seine bereits erbrachten Zins- und

Tilgungsleistungen berücksichtigt. Von diesem Betrag

(Nutzungsersatzanspruch) behielt die Bank Kapitalertragsteuer sowie

Solidaritätszuschlag ein. Das Finanzamt unterwarf den

Nutzungsersatzanspruch ebenfalls der Kapitalertragsteuer.

Nach der Entscheidung des FG ist der in der Darlehensabrechnung

berücksichtigte Anspruch des Klägers auf Nutzungsersatz in Höhe von

18.979,54 Euro kein der Abgeltungsteuer unterliegender

Kapitalertrag. Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehe, wer

Kapitalvermögen gegen Entgelt zur Nutzung überlasse. Erfasst seien

alle Vermögensmehrungen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung

Entgelt für eine Kapitalnutzung seien, so zum Beispiel auch

Erstattungs-, Prozess- und Verzugszinsen, die Entgelt für die

unfreiwillige Vorenthaltung des dem Steuerpflichtigen zustehenden

Kapitals seien.

Der klägerische Anspruch auf Nutzungsersatz sei bei wirtschaftlicher

Betrachtung jedoch keine Vermögensmehrung aufgrund einer

Kapitalüberlassung. Das Darlehensverhältnis und die Rückabwicklung

seien als eine Einheit zu betrachten. Danach verbliebe im Ergebnis

eine (Zins)Belastung des Klägers. Der Nutzungsersatzanspruch sei

"ein der interessengerechten Rückabwicklung dienender

Berechnungsposten". Steuerrechtlich entfalte der Widerruf keine

Rückwirkung. Er mache "den in der Vergangenheit verwirklichten

Sachverhalt in Form der Darlehensgewährung durch die Bank an den

Kläger einerseits und die darauf erbrachten Zins- und

Tilgungsleistungen des Klägers an die Bank andererseits nicht

ungeschehen". Daher sei die Rechtsprechung zu Erstattungs-,

Prozess- und Verzugszinsen auf den vorliegenden Fall nicht

übertragbar.

Der Kläger habe keinen "irgendwie gearteten Ertrag

(Vermögensmehrung) aus dem rückabgewickelten

Darlehensverhältnis erzielt". Die Rückabwicklung habe lediglich zu

einer Minderung der vom Kläger geschuldeten Darlehenszinsen um

10.069,49 Euro geführt (26.681,60 Euro bis zum Widerruf gezahlte

Zinsen – 16.612,11 Euro Zinsbelastung nach Widerruf). Die

Minderung der eigenen Zinslast des Klägers stelle keinen

Kapitalertrag dar. Die Minderung der Zinsbelastung wirke sich

allenfalls dann einkommensteuerlich als "negative Werbungskosten

beziehungsweise Betriebsausgaben" aus, wenn der Kläger die

gezahlten Darlehenszinsen im Rahmen einer Einkunftsart zuvor

einkommensmindernd abgezogen hätte. Dies sei jedoch nicht der

Fall gewesen. Der Kläger habe mit dem Darlehen seine

selbstgenutzte Immobilie finanziert. Die Darlehenszinsen seien daher

nicht abziehbare Aufwendungen der privaten Lebensführung

gewesen.

Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt, die beim

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 5/21 läuft.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 08.12.2020, 8 K

1516/18, nicht rechtskräftig

Negativzinsen durften nicht von BaFin untersagt

werden

Das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt am Main hat eine Verfügung

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) aufgehoben,

mit der diese es einer Bank untersagt hatte, Negativzinsen auf

"Cash-Konten" bei ihren Bestandkunden zu erheben.
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Der geschäftliche Schwerpunkt der betroffenen Bank liegt auf der

Vermittlung von Wertpapiergeschäften als "online-Broker". Die

Geschäfte werden so abgewickelt, dass die Kunden zunächst auf für

sie von der Klägerin eingerichteten Geld- beziehungsweise

"Cash"-Konten Gelder zum Zweck der Wertpapierkäufe einzahlen. Im

Fall von Wertpapierverkäufen wird der Erlös durch die Klägerin auf

das Cash-Konto gebucht. Anderweitiger Zahlungsverkehr findet über

diese Konten nicht statt.

Die Klägerin teilte im März 2017 ihren etwa 180.000 Bestandskunden

mit, dass sie sich gezwungen sehe, ab dem 15.03.2017 Negativzinsen

von derzeit 0,4 Prozent p.a. zu berechnen. Daraufhin erließ die

Beklagte die hier angefochtene Verfügung, die sie auf § 4 Absatz 1 a

Satz 2 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) stützte.

Danach wird sie ermächtigt, Anordnungen zu treffen, die geeignet

und erforderlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstände zu

beseitigen, wenn eine generelle Klärung im Interesse des

Verbraucherschutzes geboten erscheint.

Die gegen diese Verfügung erhobene Klage war erfolgreich. Das VG

stellt zu dem durch Artikel 1 Nr. 1 des Kleinanlegerschutzgesetzes

vom 03.07.2015 ins Gesetz aufgenommenen § 4 Absatz 1 a FinDAG

fest, dass er der BaFin eine eigenständige Befugnis gebe, um Belange

des Verbraucherschutzes aufsichtsrechtlich durchzusetzen. Hier fehle

jedoch die zwingende gesetzliche Voraussetzung für ein

aufsichtsbehördliches Einschreiten, dass nämlich eine generelle

Klärung durch sie im Sinne des Verbraucherschutzes geboten

erscheint. Die den Handlungsbereich der BaFin einschränkende

Regelung des § 4 Absatz 1a Satz 2 FinDAG werde nicht allein durch

die Feststellung eines Missstandes erfüllt.

Das VG geht davon aus, dass verbraucherschutzrelevante Fragen

traditionsgemäß vorrangig vor den Zivilgerichten im ordentlichen

Rechtsweg abgehandelt werden und die Beklagte nur dann

aufsichtsrechtlich agieren darf, wenn gerade eine generelle Klärung

durch die BaFin geboten erscheint. Dies sei nur dann anzunehmen,

wenn nicht schon im ordentlichen Rechtsweg den Belangen des

Verbraucherschutzes in hinreichender Weise genüge getan werde. Da

im vorliegenden Fall bereits mehrere Verfahren im Hinblick auf die

Erhebung von Negativzinsen und die Änderungen der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken und Sparkassen vor den

Obergerichten und dem Bundesgerichtshof (BGH) anhängig waren

und sich der BGH darüber hinaus im April 2021 in mehreren

Entscheidungen zur Wirksamkeit der Änderungen der AGB der Banken

und Sparkassen geäußert hat, sei ein aufsichtsbehördliches Handeln

der Beklagte nicht mehr geboten gewesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das VG hat die Berufung

zugelassen.

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 24.06.2021, 7 K

2237/20.F, nicht rechtskräftig

Tausch von Genussrechten führt zu

Kapitaleinkünften

Ein Verlust aus dem Tausch von Genussrechten gegen

Genossenschaftsanteile und Schuldverschreibungen ist bei den

Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigungsfähig. Dies hat

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger war Inhaber von Genussrechten an einer GmbH. Im

Rahmen des über das Vermögen der GmbH eröffneten

Insolvenzverfahrens wurde die GmbH entsprechend eines

Insolvenzplans in eine eG umgewandelt und der Kläger erhielt für

seine bisherigen Genussrechte Genossenschaftsanteile,

Schuldverschreibungen und einen Spitzenausgleich. Aus diesem

Umtausch erklärte er einen Verlust, den er im Rahmen seiner

Einkommensteuererklärung geltend machte. Diesen erkannte das

Finanzamt nicht an, da sich um einen steuerlich unbeachtlichen

Vorgang auf der privaten Vermögensebene handele.

Die Klage hatte in Bezug auf den erklärten Verlust Erfolg. Das FG

Münster hat ausgeführt, dass der Verlust steuerlich zu

berücksichtigen sei, weil es sich bei den Genussrechten um sonstige

Kapitalforderungen im Sinne von § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7

Einkommensteuergesetz (EStG) handele. Da die Genussrechte nach

den Genussscheinbedingungen kein Recht am Liquidationsgewinn

vermittelten, stellten sie keine Beteiligung an der GmbH dar. Die

Hingabe der Genussrechte gegen Erhalt der Genossenschaftsanteile

und der Schuldverschreibungen sei als Tauschgeschäft zu behandeln,

das einer Veräußerung gleichstehe.

Der Berücksichtigung des Verlustes stehe nicht entgegen, dass der

Kläger keine Verlustbescheinigung im Sinne von § 43a Absatz 3 Satz

4 EStG habe, da diese nur von einer "auszahlenden Stelle"

ausgestellt werden könne. Im Fall frei handelbarer Genussrechte

existiere eine solche Stelle nicht.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 09.06.2021, 13 K 207/18 E,F
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Immobilien-

besitzer

Grundsteuer-Reform: Knappe Fristen erhöhen Druck

auf Kanzleien

Das Grundsteuer-Reformgesetz war noch vor Corona-Zeiten in Sack

und Tüten. Doch nur wenige Wochen später war die Welt eine

andere. Seither hechelten kleine und mittlere Kanzleien den Fristen

des Gesetzgebers nur so hinterher, so der Deutsche

Steuerberaterverband e.V. (DStV). Die Bearbeitung der Corona-Hilfen

habe Vorrang. Nun drücke der Schuh bald an einer weiteren Stelle:

Die Fristen für die Grundsteuer-Erklärungen seien knapp bemessen.

Auf das Grundsteuer-Reformgesetz vom 26.11.2019 seien nun die

BMF-Anweisungen zur Anwendung des neuen Bewertungsrechts

gefolgt. Dem Vernehmen nach plane die Finanzverwaltung, dass die

Erklärungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte zum ersten

Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022 ab Mitte 2022 abgegeben

werden müssen. Das Gesetz eröffne der Finanzverwaltung die

Möglichkeit, eine Abgabefrist von mindestens einem Monat

festzusetzen. Damit falle die Bearbeitung der

Grundsteuer-Erklärungen unmittelbar mit den Arbeiten zu den

Corona-Schlussrechnungen im Jahr 2022 zusammen – zwei

Mammutprojekte, die in den Kanzleien nicht nur gleichzeitig, sondern

zudem parallel zum laufenden Tagesgeschäft realisiert werden

müssten.

Auch bei der Abgabe der Anzeige bei Änderung der tatsächlichen

Verhältnisse dürfte es nach Einschätzung des DStV eng werden. Die

Anzeige sei auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres abzugeben.

Steuerpflichtige und deren steuerliche Berater hätten zur Abgabe

einen Monat Zeit. Damit falle die Anzeige in eine sehr arbeitsintensive

Zeit. Regelmäßig hätten die Kanzleien zum Jahreswechsel bereits mit

Steuererklärungen, Jahresabschlüssen und den Abschlüssen der

Lohnbuchhaltung alle Hände voll zu tun.

Der DStV fordert daher dringend längere Fristen, insbesondere für die

Abgabe der Grundsteuer-Feststellungserklärungen auf den ersten

Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 07.09.2021

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen

können haushaltsnah sein

Grundsätzlich gehören Instandsetzungs- und

Modernisierungsmaßnahmen noch zu den Herstellungskosten eines

Gebäudes, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung

des Gebäudes durchgeführt werden und sie (ohne Umsatzsteuer) 15

Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Das sind

die so genannten anschaffungsnahen Herstellungskosten.

Entnimmt nun ein Landwirt von seiner Hofstelle einen Teil und lässt

es zu Wohnungen umbauen, so darf das Finanzamt die Kosten für

diesen Umbau (der in zeitlich engem Zusammenhang komplett

saniert und modernisiert wurde) als anschaffungsnahe

Herstellungskosten bewerten.

Der Landwirt sah das anders und argumentierte, es fehle an einem

entgeltlichen Anschaffungsvorgang – woran auch die Entnahme der

Wohnung aus dem land- und forstwirtschaftlichen

Betriebsvermögen nichts ändere.

Das sah das Finanzgericht Köln anders. Weil eine "stille Reserve"

aufgedeckt wurde, sei das als anschaffungsähnlicher Vorgang

anzusehen.

FG Köln, 11 K 2686/18 vom 25.02.2021

Veräußerung auf Campingplatz aufgestellten

Mobilheims ist kein privates Veräußerungsgeschäft

Die Veräußerung eines auf einem Campingplatz aufgestellten

Mobilheims ist kein privates Veräußerungsgeschäft und unterliegt

damit nicht der Einkommensbesteuerung. Dies hat das

Niedersächsische Finanzgericht (FG) – soweit ersichtlich – als erstes

FG entschieden.
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Der Kläger hatte 2011 ein so genanntes Mobilheim als "gebrauchtes

Fahrzeug" (ohne Grundstück) von einer Campingplatzbetreiberin und

Grundstückseigentümerin erworben und anschließend vermietet.

Dabei handelte es sich um ein Holzhaus mit einer Wohnfläche von 60

Quadratmetern, das auf einer vom Kläger gemieteten Parzelle (200

Quadratmeter) auf einem Campingplatz ohne feste Verankerung

stand. Dort befand sich das Mobilheim bereits seit 1997 (erstmalige

Aufstellung). Der Erwerbsvorgang unterlag der Grunderwerbsteuer.

Im Jahr 2015 veräußerte der Kläger dieses Mobilheim mit Gewinn.

Das beklagte Finanzamt unterwarf den Vorgang der Besteuerung als

privates Veräußerungsgeschäft. Die hiergegen erhobene Klage hatte

Erfolg.

Nach Überzeugung des FG stellt die isolierte Veräußerung eines

Mobilheims selbst dann kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne

des § 22 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) in Verbindung mit § 23

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dar, wenn es sich bewertungsrechtlich um

ein Gebäude (auf fremden Grund und Boden) handelt, dessen Erwerb

und Veräußerung der Grunderwerbsteuer unterliegt, und bei dem der

Zeitraum zwischen Erwerb und Veräußerung weniger als zehn Jahre

beträgt. Dies soll ungeachtet der steuerlichen Einordnung eines

Gebäudes in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 EStG als "unbewegliches

Vermögen" gelten.

Das FG stellt insoweit im Wesentlichen auf den Wortlaut des § 23

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG ab, wonach Gebäude nur in die

Berechnung eines Bodenveräußerungsgewinns einzubeziehen sind,

also nur einen Berechnungsfaktor darstellen und damit kein

eigenständiges Objekt eines privaten

Grundstücksveräußerungsgeschäftes sein können. Eine entsprechende

Anwendung der Vorschrift wegen einer vom Finanzamt

angenommenen Vergleichbarkeit eines Gebäudes auf fremden Grund

und Boden mit einem – unter die Vorschrift fallenden – Erbbaurecht

lehnte das Gericht ab.

Die vom FG zugelassene Revision ist unter dem Aktenzeichen IX R

22/21 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 28.07.2021, 9 K 234/17,

nicht rechtskräftig

Ersterwerb eigengenutzter Wohnimmobilien soll

gefördert werden

Den Ersterwerb eigengenutzter Wohnimmobilien zu fördern, ist das

Ziel einer Entschließung, die auf Antrag der Länder

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein am 17.09.2021 im

Bundesrat beraten und an die Ausschüsse überwiesen wurde. Die

Bundesregierung soll prüfen, welche Möglichkeit die Länder haben,

Ausnahmen bei der Erhebung der Grunderwerbsteuer zuzulassen. Die

Initiative der beiden Länder greift ein bereits 2017 von

Nordrhein-Westfalen eingebrachtes Anliegen wieder auf.

Zum Hintergrund führt das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen

aus, die Grunderwerbsteuer sei, etwa neben den Vermittlungskosten,

ein wesentlicher Bestandteil der Erwerbsnebenkosten. Die

Erwerbsnebenkosten wiederum könnten im Regelfall nur aus den

persönlichen Ersparnissen bestritten werden. Das stelle ein

gewichtiges Hemmnis für die Bildung von Wohneigentum dar.

Deshalb solle mit der Entschließung nun die Bundesregierung den

Ländern Möglichkeiten einräumen, einen persönlichen

grunderwerbsteuerlichen Freibetrag für den Ersterwerb einer

selbstgenutzten Wohnimmobilie einzuführen. Ziel sei es, so einen

wirksamen Beitrag zu leisten, um mehr privates Wohneigentum zu

ermöglichen. Denn Deutschland stehe im OECD-Vergleich auf dem

vorletzten Platz.

Bereits am 22.09.2017 hatte die nordrhein-westfälische

Landesregierung im Bundesrat einen Antrag eingebracht, der die

Bundesregierung auffordert, zeitnah einen Gesetzentwurf

einzubringen, der im bundesgesetzlich geregelten

Grunderwerbsteuergesetz für Erwerbe von selbstgenutzten

Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder

Eigentumswohnungen und den Erwerb unbebauter Grundstücke zur

Bebauung mit den genannten Gebäudearten durch natürliche

Personen eine entsprechende Freibetragsregelung vorsieht. Dieser

Antrag sei im Bundesrat behandelt und zur weiteren Bearbeitung an

die Ausschüsse überwiesen worden.

Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, PM vom 17.09.2021
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Angestellte

Arbeitslosigkeit: Bundesagentur für Arbeit muss über

Sperrzeitbeginn belehren

Die Bundesagentur für Arbeit muss einem Arbeitslosen vor der

Verhängung einer Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung eine vollständige

Rechtsfolgenbelehrung erteilen. Dafür muss die Belehrung auch über

den Beginn der angedrohten Sperrzeit informieren, wie das

Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen klarstellt.

Geklagt hatte ein 42-jähriger Maschinenbauer, gegen den die

Bundesagentur eine dreiwöchige Sperrzeit verhängt und rund 1.400

Euro Arbeitslosengeld zurückgefordert hatte, weil er sich auf einen

Vermittlungsvorschlag nicht beworben hatte. Zur Erklärung führte er

aus, dass die Stelle nicht zu ihm gepasst habe. Außerdem habe er

keine Belehrung über eine mögliche Sperrzeit erhalten; sonst hätte er

sich natürlich beworben.

Die Bundesagentur teilte dazu mit, dass sich auf der Rückseite eines

Vermittlungsvorschlags stets eine Rechtsfolgenbelehrung befinde.

Über den möglichen Beginn brauche darin auch nicht informiert zu

werden, zumal sich dies aus dem einschlägigen Merkblatt ergebe.

Im Klageverfahren konnte der Mann dem Gericht den

Originalausdruck trotz wiederholter Anfragen und wechselnder

Erklärungen nicht vorlegen. Nach seinen letzten Ausführungen habe

er ihn nur bis zur Erhebung der Klage aufgehoben. Hiernach habe er

die Vorderseite abfotografiert; die Rückseite sei leer gewesen. Den

Ausdruck habe er dann entsorgt.

Das LSG hat die Sperrzeit aufgehoben. Zwar sei das Vorbringen des

Mannes unglaubwürdig. Denn es sei unwahrscheinlich, dass der

Vermittlungsvorschlag nur unvollständig ausgedruckt worden sei.

Außerdem sei es bemerkenswert, dass der Mann ein schriftliches

Beweismittel "entsorge", mit dem er die fehlende Belehrung hätte

nachweisen können.

Allerdings sei die verwendete Rechtsfolgenbelehrung unvollständig

und damit unwirksam, da sie nicht über den Beginn der angedrohten

Sperrzeit informiere. Dies sei nach gefestigter höchstrichterlicher

Rechtsprechung aber erforderlich, da eine Belehrung konkret, richtig,

vollständig und verständlich sein müsse, um ihre Aufklärungs- und

Warnfunktion erfüllen zu können. Der pauschale Verweis auf ein

Merkblatt reiche hierzu nicht aus, zumal sich dort keinerlei

Ausführungen zum Sperrzeitbeginn bei Arbeitsablehnung fänden.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 23.06.2021,

L 11 AL 95/19

Quarantäne wegen Coronainfektion führt nicht

automatisch zu Anspruch auf Nachgewährung von

Urlaub

Eine Coronainfektion führt nicht zwingend auch zu

Arbeitsunfähigkeit. Deswegen besteht, wenn die Infektion zu einer

Quarantäneanordnung während eines bereits bewilligten Urlaubs

führt, nicht unbedingt ein Anspruch auf Nachgewährung von

Urlaubstagen. Dies hat das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn entschieden.

Einer Arbeitnehmerin war für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis zum

12.12.2020 Erholungsurlaub gewährt worden. Aufgrund einer

Infektion mit dem Coronavirus musste sie sich auf behördliche

Anordnung in der Zeit vom 27.11.2020 bis zum 07.12.2020 in

Quarantäne begeben. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lag für

diesen Zeitraum nicht vor. Die Arbeitnehmerin verlangt die

Nachgewährung von fünf Urlaubstagen von dem Arbeitgeber.

Das ArbG Bonn hat die Klage abgewiesen. Die Voraussetzungen von

§ 9 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) für die Nachgewährung von

Urlaubstagen bei einer Arbeitsunfähigkeit lägen nicht vor. Diese

Regelung bestimme, dass bei einer Erkrankung während des Urlaubs

die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen

Arbeitsunfähigkeitstage auf den Jahresurlaub nicht angerechnet

werden. Die Klägerin habe ihre Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht durch

ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen. Eine behördliche

Quarantäneanordnung stehe einem ärztlichen Zeugnis über die

Arbeitsunfähigkeit nicht gleich. Die Beurteilung der

Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers obliege allein dem

behandelnden Arzt.

Eine analoge Anwendung von § 9 BUrlG bei einer behördlichen

Quarantäneanordnung aufgrund einer Infektion mit dem

Coronavirus scheide aus. Es liege weder eine planwidrige

Regelungslücke noch ein mit einer Arbeitsunfähigkeit vergleichbarer

Sachverhalt vor, betont das ArbG Bonn. Eine Erkrankung mit dem

Coronavirus führe nicht zwingend und unmittelbar zu einer

Arbeitsunfähigkeit.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann

Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 07.07.2021, 2 Ca 504/21, nicht

rechtskräftig
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Nach Wahrnehmung einer "Sprinterklausel"

zusätzlich gezahlte Abfindung ist ermäßigt zu

besteuern

Die einvernehmliche Auflösung eines Arbeitsverhältnisses erfolgt

regelmäßig (auch) im Interesse des Arbeitgebers. Eine im Gegenzug

gezahlte Abfindung ist daher in der Regel als Entschädigung ermäßigt

zu besteuern. Dies gilt grundsätzlich auch für eine (zusätzliche)

Abfindung, die für die (vorzeitige) Beendigung des

Arbeitsverhältnisses durch Wahrnehmung einer so genannten

Sprinterklausel gezahlt wird. Denn in diesem Fall kann die Kündigung

durch den Arbeitnehmer nicht separat, sondern nur im

Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses

insgesamt betrachtet werden. Dies hat das Hessische Finanzgericht

(FG) rechtskräftig entschieden.

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die mit ihrem Arbeitgeber

zusätzlich zu einem Vertrag über die Aufhebung des

Arbeitsverhältnisses mit einer Abfindung eine so genannte

Sprinterklausel vereinbart hatte. Diese besagte, dass der Klägerin das

Recht eingeräumt wurde, gegen einen weiteren Abfindungsbetrag das

Arbeitsverhältnis vor dem eigentlich vereinbarten Zeitpunkt zu

beenden. Die Klägerin hatte dieses Recht ausgeübt und die weitere

Abfindung erhalten.

Das Finanzamt unterwarf nur die aus der Aufhebung des

Arbeitsverhältnisses resultierende Abfindung der ermäßigten

Besteuerung, nicht aber den aufgrund der Ausübung der

Sprinterklausel erhaltenen Betrag. Es verwies auf das Urteil des

Niedersächsische Finanzgerichts vom 08.02.2018 (1 K 279/17),

welches die Ausübung der Kündigung als neues auslösendes Ereignis

gewertet hatte.

Das FG Hessen hat nun anders entschieden und der Klage

stattgegeben. Zur Begründung führte es aus, auch der weitere

Abfindungsbetrag sei gemäß § 34 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 2 und § 24

Nr. 1 a Einkommensteuergesetz ermäßigt zu besteuern. Denn auch

diese Abfindung finde ihren Rechtsgrund in der

Aufhebungsvereinbarung und sei nicht getrennt davon zu betrachten.

Finanzgericht Hessen, PM vom 27.07.2021 zu 10 K 1597/20,

rechtskräftig

Ärztlich attestierte Unfähigkeit, Maske zu tragen:

Arbeitgeber kann Beschäftigung verweigern

Ein Arbeitgeber darf die Beschäftigung seines Arbeitnehmers im

Betrieb verweigern, wenn es diesem – belegt durch ein ärztliches

Attest – nicht möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Der Arbeitnehmer ist in diesem Fall arbeitsunfähig. Dies hat das

Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg entschieden und damit eine

Eilentscheidung in der Hauptsache bestätigt.

Der Kläger ist bei der Beklagten als Verwaltungsmitarbeiter im

Rathaus beschäftigt. Die Beklagte ordnete mit Schreiben vom

06.05.2020 das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher

und Beschäftigte an. Der Kläger legte zwei Atteste vor, die ihn von

der Maskenpflicht und ebenfalls von der Pflicht zum Tragen von

Gesichtsvisieren jeglicher Art befreiten. Ohne Gesichtsbedeckung

wollte die Beklagte den Kläger nicht im Rathaus beschäftigen. Seit

Dezember 2020 war der Kläger nahezu durchgehend

krankgeschrieben. Der Kläger begehrte – nach einem Eilverfahren im

Dezember 2020 – nun in der Hauptsache seine Beschäftigung im

Rathaus ohne Gesichtsbedeckung. Alternativ wollte er im

Homeoffice beschäftigt werden. Zudem begehrte er Vergütung trotz

Nichtbeschäftigung seit Dezember 2020 in Form von

Annahmeverzugslohn beziehungsweise Schadenersatz.

Das ArbG Siegburg wies die Klage ab. Der Gesundheits- und

Infektionsschutz aller Mitarbeiter und Besucher des Rathauses

überwiege das Interesse des Klägers an einer Beschäftigung ohne

Mund-Nasen-Bedeckung. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der geltenden

Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalen bestehe im Rathaus

der Beklagten eine Maskenpflicht. Zusätzlich sei diese Anordnung

vom Direktionsrecht gedeckt. Sei der Kläger ärztlich attestiert nicht

zum Tragen der Maske in der Lage, sei er arbeitsunfähig und habe

keinen Anspruch auf Beschäftigung und Annahmeverzugslohn oder

Schadenersatz.

Einen Anspruch auf Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes

verneinte das ArbG im konkreten Fall. Zumindest Teile seiner

Aufgaben müssten im Rathaus erledigt werden. Eine partielle

Tätigkeit zu Hause würde die bestehende Arbeitsunfähigkeit des

Klägers nicht beseitigen; eine partielle Arbeitsunfähigkeit kenne das

Entgeltfortzahlungsgesetz nicht.

Gegen das Urteil kann Berufung beim LAG Köln eingelegt werden.

AG Siegburg, Urteil vom 18.08.2021, 4 Ca 2301/20, nicht rkr
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Familie und

Kinder

Getrennte Eltern: Was tun Bei Uneinigkeit über

Corona-Schutzimpfung des fast 16-jährigen

impfbereiten Kindes?

Auch bei vorhandener Einwilligungsfähigkeit in eine

Corona-Schutzimpfung bei einem fast 16-jährigen Kind bedarf es

eines Co-Konsenses mit den sorgeberechtigten Eltern. Können diese

sich in dieser Frage nicht einigen, ist die Entscheidung über die

Durchführung der Corona-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bei

einer vorhandenen Empfehlung der Impfung durch die STIKO und bei

einem die Impfung befürwortenden Kindeswillen auf denjenigen

Elternteil zu übertragen, der die Impfung befürwortet. Das

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) wies mit heute

veröffentlichtem Beschluss die Beschwerde einer Mutter zurück.

Die geschiedenen Eltern eines 2005 geborenen Kindes üben

gemeinsam die elterliche Sorge aus. Bei dem fast 16-Jährigen liegt

gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim

Robert Koch Institut (STIKO) aufgrund von Vorerkrankungen eine

eindeutige medizinische Indikation für eine Impfung gegen das

Corona Virus SARS-CoV-2 mit einem mRNA-Impfstoff vor. Vater und

Kind befürworten eine Impfung, die Mutter ist damit nicht

einverstanden und bezeichnet die Impfung als „Gentherapie“. Auf

Antrag des Vaters hat das Amtsgericht diesem im Wege der

einstweiligen Anordnung vorläufig die alleinige Befugnis zur

Entscheidung über die Impfung seines Sohnes übertragen. Die erste

Impfung des Kindes ist mittlerweile erfolgt.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Mutter vor dem OLG hatte

keinen Erfolg. Wenn sich Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in

einer einzelnen Angelegenheit, die für das Kind von erheblicher

Bedeutung ist, nicht einigen können, kann auf Antrag eines Elternteils

die Entscheidung diesem allein übertragen werden (§ 1628 S. 1 BGB).

Die Entscheidung über die Durchführung einer Impfung gegen das

Corona Virus SARS-CoV-2 sei eine derartige Angelegenheit von

erheblicher Bedeutung, stellt das OLG fest.

Zwar sei hier naheliegend, dass der fast 16-Jährige für den

medizinischen Eingriff im Verhältnis zu der ärztlichen Impfperson

selbst einwilligungsfähig sei. Gleichwohl bedürfe es bei dem nicht

geringfügigen medizinischen Eingriff zur Wirksamkeit der Einwilligung

des Patienten auch der Einwilligung der sorgeberechtigten Eltern im

Wege eines sog. Co-Konsenses.

Die Entscheidungsbefugnis sei demjenigen Elternteil zu übertragen,

der die Impfung des Kindes entsprechend den Empfehlungen der

STIKO befürworte, soweit – wie vorliegend – bei dem Kind keine

besonderen Impfrisiken vorlägen. Bereits zum Zeitpunkt der

erstinstanzlichen Entscheidung habe eine Empfehlung der STIKO für

eine COVID-19 Impfung als Indikationsimpfung für Kinder und

Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit einem erhöhten Risiko

für einen schweren Verlauf (hier: Adipositas) der COVID-19

Erkrankung bestanden. Daher komme es gar nicht darauf an, dass

sich die STIKO am 16.08.2021 nunmehr für Corona-Impfungen aller

Kinder und Jugendlichen von mindestens 12 Jahren ausgesprochen

habe.

Zudem, so das OLG, sei nach § 1697a BGB auch der Kindeswille zu

beachten. Dies gelte jedenfalls dann, wenn das Kind sich im Hinblick

auf sein Alter und seine Entwicklung auch eine eigenständige

Meinung zum Gegenstand des Sorgerechtsstreits bilden könne. Es

stehe außer Frage, dass der fast 16-Jährige aufgrund seines Alters

und seiner Entwicklung im Stande sei, sich eine eigene Meinung über

den Nutzen und die Risiken der Corona-Schutzimpfung zu bilden.

Insofern spreche auch die Rücksichtnahme auf den Willen des Kindes

bei sorgerechtlichen Entscheidungen vorliegend für die bessere

Entscheidungskompetenz des Kindesvaters. Denn Teil der elterlichen

Sorge sei auch, die wachsende Fähigkeit und das wachsende

Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem

Handeln zu berücksichtigen.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

OLG Frankfurt am Main, Pressemitteilung vom 24.08.2021 zu

Beschluss vom 17.08.2021, Az. 6 UF 120/21

Verweigerung des Besuchs staatlich anerkannter

Schulen kann zu Sorgerechtsentzug führen

Eltern kann das Sorgerecht für ihre Kinder teilweise für den Bereich

schulischer Angelegenheiten entzogen werden, wenn sie sich der

Beschulung ihrer Kinder auf einer staatlich anerkannten Schule

beharrlich verweigern und für ihre Kinder deshalb die Gefahr besteht,

weder das erforderliche Wissen noch erforderliche

Sozialkompetenzen erlernen zu können. Das hat das

Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden.
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Die einer freikirchlichen Gemeinde zugehörigen Eltern von insgesamt

sieben Kindern sehen sich aufgrund ihres Glaubens verpflichtet, ihre

Kinder von Einflüssen fernzuhalten, die den Geboten Gottes

zuwiderlaufen. Die Mutter der Kinder beschult deshalb ihre beiden

ältesten acht und sieben Jahre alten Kinder nach dem Konzept einer

"Freien Christlichen Schule" zu Hause. Die Landesschulbehörde hatte

2019 einen Antrag auf Befreiung der Kinder von der Schulpflicht

abgelehnt. Eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung steht insoweit

noch aus. Der Vater der Kinder wurde in insgesamt 15 Verfahren

wegen Verstößen gegen die Schulpflicht zu Bußgeldern verurteilt.

Das Amtsgericht Rotenburg (Wümme) hatte keine

familiengerichtlichen Maßnahmen ergriffen, weil bei den Kindern

aktuell noch keine Defizite beim Wissensstand oder den

Sozialkompetenzen zu erkennen seien. Diese Entscheidung hat der

Familiensenat des OLG auf die Beschwerde des Jugendamtes hin

abgeändert. Er hat den Eltern das Recht zur Regelung schulischer

Angelegenheiten entzogen und das Jugendamt insoweit als so

genannten Ergänzungspfleger bestellt. Das Jugendamt kann damit

anstelle der Eltern die maßgeblichen Entscheidungen im Hinblick auf

den Schulbesuch treffen und notfalls auch die Herausgabe der Kinder

für den Schulbesuch erzwingen.

In Fällen, in denen das Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Eltern

nicht gewillt oder in der Lage sind, diese Gefahr abzuwenden, hat das

Familiengericht nach § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die zur

Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der

Familiensenat hat hier eine akute Gefährdung des Wohls der beiden

ältesten Kinder gesehen.

Zum einen gelinge es den Eltern nicht, die Kinder mit ausreichendem

Wissen auszustatten und sie damit auf spätere schulische Prüfungen

sowie auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Die Eltern hätten

schon das Konzept der von ihnen durchgeführten Beschulung nicht

nachvollziehbar beschreiben können. Darüber hinaus unterrichte die

Mutter, die über einen erweiterten Realschulabschluss verfügt, die

Kinder nur wenige Stunden am Tag und dies überwiegend auch neben

der Betreuung der weiteren fünf Geschwister. Obwohl sie von einer

"Freien Christlichen Schule" eine gewisse Unterstützung erhält, wären

die Kinder auf diesem Weg nach Auffassung des Senats später mit

hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage, einen staatlich

anerkannten Schulabschluss zu erwerben.

Zum anderen könnten die Kinder so auch keine sozialen

Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichten, sich mit

andersgläubigen Menschen auseinanderzusetzen und sich in einer

Umgebung durchzusetzen und zu integrieren, in der die Mehrheit der

Menschen nicht entsprechend den Glaubensvorstellungen der

Familie leben. Die Kinder wüchsen ohne jeden Kontakt mit

gleichaltrigen Kindern außerhalb ihrer Gemeinde auf. Sie hätten

keinen Zugang zu Computern oder zum Fernsehen und könnten

damit auch nicht indirekt am sozialen Leben außerhalb der

Gemeinde teilnehmen.

Das OLG hat bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass es

aufgrund der durch Artikel 4 des Grundgesetzes (GG) verbürgten

Glaubensfreiheit und des in Artikel 6 GG gewährleisteten

Erziehungsrechts die Aufgabe und das Recht der Eltern ist, ihren

Kindern Überzeugungen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen

zu vermitteln und nicht geteilte Ansichten von ihnen fernzuhalten.

Dennoch sei die getroffene Entscheidung zum Schutz der Kinder

erforderlich und verhältnismäßig. Zwar würden die Kinder bei einem

Schulbesuch unter anderem mit der Evolutionstheorie, der

Sexualkunde und der Gleichberechtigung von Mann und Frau

konfrontiert, was die Eltern hier im Hinblick auf ihre

Glaubensüberzeugungen verhindern wollen. Allein durch die

Behandlung dieser Unterrichtsstoffe seien die Eltern aber nicht daran

gehindert, ihre Kinder in Glaubensfragen nach eigenen Vorstellungen

zu erziehen.

Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 02.06.2021, 21 UF 205/20
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